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2. März 2015 

Rundschreiben Nr. 11/2015 
 
 
Die Erhebung granularer Daten zu Krediten auf einer harmonisierten Basis durch das 
Europäische System der Zentralbanken 
hier: Information über den Sachstand  
 - der geplanten Erhebung AnaCredit 
  und  

- der Überlegungen zur Erhebung primärstatistischer Daten unter Verwendung eines 
  stärker harmonisierten Rahmenwerks (ERF) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
1. AnaCredit 
mit Schreiben vom 4. April 2014 an die „Deutsche Kreditwirtschaft“ (DK) als gemeinsame 
Interessenvertretung der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände hatten wir auf den auf der 
Internetseite der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang März 2014 veröffentlichten Beschluss 
der EZB vom 24. Februar 2014 über die Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für die 
Erhebung von granularen Daten zu Krediten durch das Europäische System der Zentralbanken 
(EZB/2014/6; AnaCredit)1 (im Folgenden: Beschluss) hingewiesen.2 Ziel des AnaCredit-
Projektes ist es, durch das Eurosystem einmal erhobene granulare Daten für vielfältige Zwecke 
(insbesondere zur Beantwortung von geldpolitischen wie auch mikro- und makroprudenziellen 
Fragestellungen) nutzen zu können. 
  

_____________ 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0006(01)&qid=1396951468029&from=EN 
2
 Des Weiteren haben wir im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zur Überarbeitung der Verordnungen über die 
monatliche Bilanzstatistik bzw. der MFI-Zinsstatistik auf dieses Projekt hingewiesen (vgl. Bundesbank 
Rundschreiben Nr. 12/2014 i.V.m. dem Dokument „Erläuterungen zu den neuen Anwahlpositionen und 
Meldeschemata“ (Pfad > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Neufassung der EZB-Verordnungen > 
Informationen zur Neufassung der Meldungen ab Dezember 2014, Abschnitt „Sonstige Hinweise“)) 
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Im Jahresverlauf 2014 führte das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) eine Kosten- 
und Nutzenschätzung für dieses Vorhaben durch und begann im Nachgang mit der Konzeption 
eines ersten Verordnungsentwurfs. Da mit Inkrafttreten der neuen Verordnung für einen Groß-
teil der Unternehmen des finanziellen Sektors zusätzliche Meldepflichten verbunden sein 
werden, möchten wir Sie frühzeitig über den weiteren Fortgang des AnaCredit-Projekts infor-
mieren. Hierzu werden wir künftig sowohl Rundschreiben bereitstellen als auch einen separa-
ten Bereich auf unserer Internetseite3 einrichten, der laufend aktualisiert wird. 
 
Bereits heute zeichnet sich ab, dass Meldedaten zu AnaCredit nicht – wie im o. g. Beschluss 
genannt – bereits Ende 2016, sondern voraussichtlich erst ein Jahr später zu liefern sein 
werden.  Des Weiteren sieht der aktuelle Zeitplan der EZB vor, dass die AnaCredit-Verordnung 
im Sommer 2015 veröffentlicht wird. 
 
2. European Reporting Framework (ERF) 
Die statistischen Gremien des ESZB untersuchen – neben der o. g. AnaCredit-Erhebung – 
weitere Möglichkeiten, die Verfügbarkeit benötigter, möglichst granularer Daten zu erhöhen. 
Eine dieser Initiativen analysiert derzeit die Machbarkeit eines von allen Meldepflichtigen im 
Euroraum anzuwendenden, einheitlichen statistischen Berichtsrahmens (European Reporting 
Framework, ERF). Der ERF könnte es mittelfristig ermöglichen, bereits bestehende Melde-
systeme4 oder geplante Erhebungen, wie AnaCredit, so auszugestalten, dass die Daten-
konsistenz einerseits erhöht und der Meldeaufwand andererseits durch Verzicht auf nicht mehr 
benötigte Erhebungen reduziert werden kann. 
 
Wir werden Sie über den Fortgang sowohl des AnaCredit- als auch des ERF-Projekts auf dem 
Laufenden halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Michalik-Ringenaldus Conrad 

_____________ 
3
 In den nächsten Tagen werden wir unter Service > Meldewesen > Bankenstatistik den Bereich „AnaCredit“ 
einrichten. 

4
 Wie die monatliche Bilanzstatistik oder die MFI-Zinsstatistik, aber auch andere, z. B. bankaufsichtliche 
Informationen. 


